
Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland

Beitrittserklärung ( Hinweise zur Mitgliedschaft siehe beigefügtes Blatt )
zum Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland,
Landesverband Sachsen e.V.

.......................................................... .............................................
Name / Vorname Geburtsdatum

.................................................................................................................
Anschrift

.................................... ................................... ............................
Telefon Fax E-mail

........................................................................ .....................................
Gemeinde / Kirchenbezirk  / Dienst seit Abschluss ( A/B/C/D/ohne)

Mit meiner Unterschrift gebe ich mein Einverständnis für die Speicherung und innerkirchliche
Verwendung oben angegebener Daten nach dem Datenschutzgesetz.

.................................... ..............................................
Datum Unterschrift

Bitte an die Geschäftsstelle des VEKM in Radebeul senden. Änderungen, vor allem Adresswechsel, bitte mitteilen.

Geschäftsstelle
Kantorin Angelika Werner

Gellertstraße 21
01445 Radebeul

Telefon: 03 51 / 8 30 31 98
Telefax: 03 51 / 4 79 71 21

Landesverband Sachsen e.V.
www.vekm-sachsen.de



Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland

Hinweise zur Mitgliedschaft:

Mitgliederbeiträge/Zusammensetzung:
- Pro Mitglied an den Dachverband:           2,30 Euro
- Für die Verbandszeitschrift (6x)             ca.     10,00 Euro

           12,30 Euro
Der "Rest" des jeweiligen Beitrages kommt unserer Verbandsarbeit zugute.

"FORUM KIRCHENMUSIK" ist fester Bestandteil einer Mitgliedschaft. Ausnahmen gibt es nur bei
Ehepaaren,  die beide Mitglied sind und bei Rentnern auf Wunsch. Das Heft kostet ohne Porto im
freien Handel 5,50 Euro Exemplar, für uns nicht einmal 1,00 Euro, also etwa 5,50 Euro und 6,50 Euro
Porto.

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge in ihrer Staffelung (gilt für Frauen und Männer) ab 2002:

   EURO
Gruppe I: KMD und A-Kirchenmusiker 30,00 
Gruppe II: B-Kirchenmusiker 25,00
Gruppe III: C-Kirchenmusiker 20,00
Gruppe IV: Kirchenmusiker mit oder ohne Leistungsprobe (D),

Schüler und Studenten             15,00
Gruppe V: Rentner (Ohne "FORUM KIRCHENMUSIK")    5,00  

Erläuterungen und Ausnahmen:
-  auch bei Teilbeschäftigung oder Abbestellung der Zeuitschrift ist eine Reduzierung des Beitrages
nicht möglich
- Diakone der Moritzburger Brüderschaft zahlen jeweils eine Gruppe niedriger, wenigstens aber nach
Gruppe IV
-  Rentner mit Fachzeitschrift zahlen nach Gruppe IV
-  Sind  bei  Ehepaaren  beide Partner  Mitglied  und wird  nur  einmal  "FORUM KIRCHENMUSIK"
bezogen, zahlt ein  Partner nur nach Gruppe IV. 

Diese neuen Sätze wurden vom Landeskonvent am 12.11.2001  einstimmig beschlossen!

Landesverband Sachsen e.V.
www.vekm-sachsen.de



Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland

SATZUNG 
Des Verbandes evangelischer Kirchenmusiker Deutschlands, Landesverband Sachsen e.V

                (vom 9. November 1992, geänderte Fassung v. 09.04.2001) 
§ 1: Name und Sitz

Der Verein führt den Namen "Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
Deutschlands, Landesverband Sachsen e.V". und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Sitz ist
der jeweilige Wohnort der/des Vorsitzenden. Die Geschäftsstelle kann an einem anderen Ort errichtet
werden.

§ 2: Grundsätze und Ziele
1. Das kirchliche Selbstverständnis des Verbandes wird durch die Bekenntnisschriften der evangelischen
Kirche bestimmt.
2. Der Verband pflegt die christliche Gemeinschaft unter ihren Mitgliedern.
3. Er berät und vertritt die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in ihren fachlichen, 
rechtlichen und sozialen Anliegen.
4. Der Verband fördert den Informationsaustausch zwischen ihren Mitgliedern und anderen kirchlichen
Werken.

§ 3: Gemeinnützigkeit
1. Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und    
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte  Zwecke" der Abgabeordnung. 
2. Die Mittel des Verbandes sind für seine satzungsmäßigen Zwecke gebunden. Die Mitglieder erhalten
keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Verbandes. Sie haben weder bei ihrem Austritt noch
bei der Auflösung des Vereins Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des Verbandes.
3. Es darf keine Person  durch Ausgaben, die den Zwecken des Verbandes fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Zuwendungen begünstigt werden. 

§ 4  Mitgliedschaft
1.     Mitglieder des Vereins können werden
1.1.  Alle im kirchenmusikalischen Dienst stehenden Mitarbeiterinnen und
        Mitarbeiter, einschließlich Ruheständlerinnen und Ruheständler sowie Personen, die          
        Interesse an der Arbeit unseres Verbandes oder an der Kirchenmusik allgemein haben.
1.2.  Schüler und Studenten, die sich kirchenmusikalisch ausbilden lassen
1.3.  Außerordentliche Mitglieder
2.     Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
3.     Die Mitgliedschaft endet
3.1.  durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden muß.
3.2.  durch den Tod
3.3.  durch Ausschluß, wenn ein Mitglied den Interessen des Verbandes in grober Weise zuwiderhandelt 
        oder wenn es mit seinen Beitragszahlungen länger als ein Jahr im Rückstand ist. Über den
        Ausschluß entscheidet der Vorstand. 

§ 5  Beiträge
Für die Finanzierung der unter §2 genannten Aufgaben wird von den Mitgliedern ein Jahresbeitrag
erhoben, der bis zum 30. April fällig ist. Die Höhe der Jahresbeiträge wird durch den
Landeskonvent festgelegt.

Geschäftsstelle
Kantorin Angelika Werner

Gellertstraße 21
01445 Radebeul

Telefon: 03 51 / 8 30 31 98
Telefax: 03 51 / 4 79 71 21

Landesverband Sachsen e.V.
www.vekm-sachsen.de



§ 6  Organe des Verbandes
Die Organe des Verbandes sind
1.  Der Vorsitzende
2.  Der Vorstand
3.  Der Landeskonvent

§ 7  Der Vorsitzende
Die/der Vorsitzende wird vom Landeskonvent ein Jahr vor der nächsten Vorstandswahl für die Dauer
von sechs Jahren gewählt. Ihr/ihm obliegen die  Einberufung und Leitung des Vorstandes und des
Landeskonventes.

§ 8  Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden und sieben weiteren Vorstandsmitgliedern. Davon
sind für die Dauer von sechs Jahren fünf vom Landeskonvent zu wählen und zwei vom Vorstand zu
berufen. Aus den Vorstandsmitgliedern wählt der Vorstand den/die Stellvertreter/in für die/den    

    Vorsitzenden. 
2. Der Vorstand wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder eine von 
ihm benannte Person des Vorstandes vertreten. 
3.  Der Vorstand tagt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr.
4.  Die/der Vorsitzende sowie die Mitglieder des Vorstandes können nach Ablauf einer Wahlperiode 
erneut gewählt oder berufen werden. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode 
aus, wählt bzw. beruft der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen
Mitgliedes.

§ 9  Der Landeskonvent
1.  Der Landeskonvent tritt an die Stelle der Mitgliederversammlung. Er besteht aus der dem 

Vorsitzenden, den Vorstandsmitgliedern und den Obleuten der Kirchenbezirke - oder deren Stellvertreter
- in der sächsischen Landeskirche. 

2.  Die Einladung zum Landeskonvent erfolgt spätestens 14 Tage vor dem Termin schriftlich
durch die/ den Vorsitzende/n unter Angabe der Tagesordnung. Hierzu ist auch der
Landeskirchenmusikdirektor einzuladen. Der Landeskonvent tagt nach Bedarf, mindestens aber einmal im
Jahr. 

3.  Vorstand und Landeskonvent fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.               
Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die Hälfte der eingeladenen Mitglieder anwesend ist. 
Über die Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und 
einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen ist. 

§ 10  Geschäftsjahr
      Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11  Auflösung des Verbandes
1.   Die Auflösung des Verbandes kann mit einer 3/4-Mehrheit des Landeskonventes erfolgen.
2.   Bei der Auflösung des Verbandes sind die bestehenden Verbindlichkeiten zu begleichen und die 
danach verbleibenden Vermögensbestände an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens mit 
der Auflage zu übertragen, sie ausschließlich und unmittelbar für kirchenmusikalische Zwecke zu 

verwenden.

§ 12  Schlußbestimmungen
Änderungen dieser Satzung bedürfen des mit Dreiviertelmehrheit gefaßten Beschlusses durch den 

Landeskonvent.

Diese Satzung tritt am 09. April 2001 in Kraft.


